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ANLAGE  1  zur Vorlage Nr. 175/20 
 
35. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Rheine 
Kennwort: "Wohnmobilstellplatz am Emsufer" 
 
 
I. Abwägungsbeschluss 
 
1. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom 25.05.2020 bis 

einschließlich 09.07.2020 
 
 
1.1 Einwender, Rheine; 
 Schreiben vom 26.06.2020 
 
Inhalt: 
 
„Wohnmobistellplätze an der Ems - Änderung des Flächennutzungsplanes 
 
Sehr geehrte Frau Gellenbeck, 
 
wir haben bereits zum Thema kommuniziert. Die Stadt Rheine hat bekanntlich die Beteiligung der 
Öffentlichkeit bis zum 09. Juli 2020 zur Bauleitplanung "Wohnmobilstellplätze am Emsufer" erneut 
eingeleitet. Gegenstand der Öffentlichkeitsbeteiligung ist eine FFH Vorprüfung mit Datum vom 
20.03.2018 (!). Auf Seite 21 von 24 wird unter Ziffer 5 u. a. ausgeführt, (...) "Das Ergebnis der FFH-
Vorprüfung für die Bebauung an der Elter Straße / Schlehdornweg steht noch aus. " (...) Da dürfte 
eigentlich vielen Bürgerinnen, sofern sie einen Blick in FFH Vorprüfung geworfen haben, verwundern. 
Dem Unterzeichner der erneuten Öffentlichkeitsbeteiligung, Bürgermeister Dr. Peter Lüttmann sowie 
Dipl. Ökol- Elisabeth Gooßens, scheint es nicht verwundert haben. 
Die FFH Vorprüfung für den Bereich "Elter Straße / Schlehdornweg" wurde am 13.04.2018 erstellt und 
dem Bebauungsplanverfahren Nr. 337 sowie der 34. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Rheine beigefügt. 
Im letzten Jahr nahm der Bürgermeister den neuen LIDL sogar für ein "Mini-Praktikum" zum Anlass: 
https://www.mv-online.de/lokales/rheine/buergermeister-macht-mini-praktikum-im-supermarkt-
287660.html 
Einen Erlöss von 1.000 Euro übergab der Bürgermeister später dem Fussballverein SF Gellendorf: 
https://www.mv-online.de/lokales/rheine/1000-euro-fuer-die-sportfreunde-gellendorf-291032.html 
Er selbst hatte hierzu auch auf Facebook dazu berichtet: 
Morgen eröffnet der neue Lidl in... - Bürgermeister Peter ... 
sr-rs.facebook.com › photos › mor... 
Diese Seite übersetzen 
Morgen eröffnet der neue Lidl in Gellendorf. ... Видите још о Bürgermeister Peter Lüttmann на 
Фејсбуку ... Je mehr Umsatz, je größer die Spende von Lidl�. 
 
Ich stelle fest, dass die FFH Vorprüfung für FFH-Gebiet “Emsaue MS, ST” (DE 3711-301) zur 
Bauleitplanung „Wohnmobilstellplatz am Emsufer“ vom 20.03.2018 datiert ist. 
Ich stelle fest, dass Bürgermeister Dr. Peter Lüttmann auf dieser Basis eine amtliche Bekanntmachung 
aufgrund des Beschlusses vom 26.06.2019 des Fachausschusses am 09.07.2019 unterzeichnet hat. 
Ich stelle fest, dass Bürgermeister Dr. Peter Lüttmann eine Wiederholung der Offenlage aufgrund des 
Beschlusses vom 26.06.2019 des Fachausschusses am 08.05.2020 unterzeichnet hat. 
Ich stelle fest, dass das Protokoll des Stadtentwicklungsausschuss-Sitzung vom 11.03.2020 folge 
Information enthält: 
2.1.2. Information zu den Wohnmobilstellplätzen: Herr van Wüllen erklärt, dass auf Grund eines 
Formfehlers in der Bekanntmachung zur Offenlage, welcher durch die Bezirksregierung festgestellt 
wurde, die Offenlage zu den Wohnmobilstellplätzen wiederholt werden müsse. 
Ich stelle fest, dass seit der Erstellung der angeführten Unterlagen bis zur Information über den 
Formfehler durch die Stadt Rheine keine Anpassungen hinsichtlich der umweltbezogenen Unterlagen 



2 
 

und / oder dem Umweltbericht vorgenommen wurden. 
Ich weise wie folgt hin: Die Stadt Rheine möchte mit der 35. Änderung des Flächennutzungsplanes die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für einen Wohnmobilstellplatz am Emsufer schaffen. 
Der Flächennutzungsplan stellt derzeit eine Grünfläche mit der Zweckbestimmung Sportplatz dar und 
soll zukünftig sowohl ein Sondergebiet „Wohnmobilstellplatz“ sowie eine Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung Parkanlage darstellen. 
Der Feststellungsbeschluss wurde am 03.12.2019 durch den Rat der Stadt Rheine gefasst und die 
Unterlagen anschließend der Bezirksregierung zur Genehmigung vorgelegt. 
Entscheidend für eine Genehmigung ist dabei, dass die Bauleitplanung der Stadt allen formalen und 
materiellen Anforderungen, die das Baugesetzbuch formuliert, erfüllt. Es handelt sich hierbei also um 
eine reine Rechtsprüfung. Bei der Prüfung der Unterlagen wurde ein Mangel festgestellt, der einer 
Genehmigung der 35. Änderung des Flächennutzungsplanes entgegensteht. Es handelt sich hierbei 
um einen formalen Mangel der mit einer Wiederholung der öffentlichen Auslegung behoben werden 
kann. Gem. § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB sind die Entwürfe der Bauleitpläne mit der Begründung und den 
nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen für die Dauer eines Monats […] öffentlich auszulegen. Gem. § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB 
sind Ort und Dauer der Auslegung sowie Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen 
verfügbar sind, mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekannt zu machen. Während der Gemeinde 
gem. § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB bei der Beurteilung, welche „wesentlichen“ bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen öffentlich auszulegen sind, ein Beurteilungsspielraum eingeräumt 
ist, der gerichtlich nur dahin zu überprüfen ist, ob ein offensichtlicher Rechtsmissbrauch vorliegt, sind 
gem. § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB die verfügbaren umweltbezogenen Informationen bekannt zu machen. 
Eine Befugnis der Gemeinde zur Selektion der bekanntzumachenden Umweltinformationen lässt sich 
dem Wortlaut des § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB nicht entnehmen. Dies hat das Bundesverwaltungsgericht 
in seinem Urteil vom 06.06.2019 (Az. 4 CN 7/18) auch nochmals betont. In der Bekanntmachung vom 
11.07.2019 zur öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB fehlten in der Auflistung der bereits 
vorliegenden umweltbezogenen Informationen die Stellungnahme einer Fachbehörde sowie 
Stellungnahmen eines Privaten mit umweltbezogenen Informationen. Aus diesem Grund liegt ein 
Verstoß gegen § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB vor. Das Prüfergebnis wurde der Stadt Rheine mitgeteilt und 
daraufhin der Antrag auf Genehmigung zurückgezogen. Die Stadt Rheine wiederholt nun die 
öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB. In diesem Verfahrensschritt werden die Planunterlagen 
für die Dauer eines Monats, mindestens jedoch für 30 Tage, öffentlich ausgelegt. Stellungnahmen 
können in dieser Zeit z.B. schriftlich, per E-Mail oder mündlich zur Niederschrift bei der Stadt Rheine 
vorgebracht werden. Der Zeitraum der öffentlichen Auslegung wurde mindestens eine Woche vorher 
ortsüblich bekannt gemacht. Ob auch eine erneute Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 
4 Abs. 2 BauGB (z.B. Fachbehörden) durchgeführt wird, ist mir nicht bekannt. Dies ist jedoch auch 
nicht notwendig, da der Verstoß lediglich die Beteiligung der Öffentlichkeit betrifft. Mit den 
eingegangenen Stellungnahmen bzw. in diesem Verfahrensschritt vorgebrachten Anregungen, 
Bedenken oder Hinweisen muss sich der Rat der Stadt Rheine abwägend auseinandersetzen und die 
Abwägung gem. § 1 Abs. 7 BauGB beschließen. Sämtliche bereits eingegangenen Stellungnahmen 
behalten dabei ihre Gültigkeit. Anschließend kann der Feststellungsbeschluss wieder gefasst und die 
35. Änderung des Flächennutzungsplanes erneut der Bezirksregierung zur Genehmigung vorgelegt 
werden. 
 
Mit Blick auf die Ausführungen zur FFH Vorprüfung sind anscheinend die umweltbezogenen 
Unterlagen nicht vollständig.“ 
 
Abwägungsvorschlag: 
 
Die durchgeführte FFH-Vorprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass erhebliche 
Beeinträchtigungen von Erhaltungszielen und des Schutzzweckes für das planangrenzende 
FFH-Gebiet aufgrund der zu erwartenden Wirkungen des geplanten Wohnmobilstellplatzes 
auch unter Berücksichtigung möglicher kumulativer Wirkungen anderer Vorhaben 
ausgeschlossen werden können. Auch die Umweltprüfung hat ergeben, dass durch das 
Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten sind. 
 
Es wird festgestellt, dass dem geschilderten Einwand nicht gefolgt wird. 
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1.2 Einwender, Rheine; 
 Schreiben vom 21.06.2020 
 
Inhalt: 
 
 
„Ich stelle fest, dass der beigefügte Umweltbericht am 27.02.2019 erstellt worden ist. Der 
Umweltbericht ist Bestandteil der Begründung zum Entwurf zur 35. Änderung des 
Flächennutzungsplanes und zum Bebauungsplan Nr. 341 „Wohnmobilstellplatz am Emsufer“. Ich 
stelle fest, dass die FFH Vorprüfung für FFH-Gebiet “Emsaue MS, ST” (DE 3711-301) zur 
Bauleitplanung „Wohnmobilstellplatz am Emsufer“ vom 20.03.2018 datiert ist. Ich stelle fest, dass die 
vorgelegte Begründung zur 35. Änderung des Flächennutzungsplanes Kennwort: "Wohnmobilstellplatz 
am Emsufer" im Entwurf vom 11.06.2019 datiert ist. Ich stelle fest, dass die beigefügte 
Plandarstellung Stadt Rheine zur 35. Änderung des Flächennutzungsplanes Kennwort: 
"Wohnmobilstellplatz am Emsufer" des Fachbereich: Planen und Bauen im Maßstab: 1:5.000 der 
Produktgruppe: Stadtplanung den Stand: 06.06.2019 hat. Ich stelle fest, dass Bürgermeister Dr. Peter 
Lüttmann auf dieser Basis eine amtliche Bekanntmachung aufgrund des Beschlusses vom 26.06.2019 
des Fachausschusses am 09.07.2019 unterzeichnet hat. Ich stelle fest, dass Bürgermeister Dr. Peter 
Lüttmann eine Wiederholung der Offenlage aufgrund des Beschlusses vom 26.06.2019 des 
Fachausschusses am 08.05.2020 unterzeichnet hat. Ich stelle fest, dass das Protokoll des 
Stadtentwicklungsausschuss-Sitzung vom 11.03.2020 folge Information enthält: 2.1.2. Information zu 
den Wohnmobilstellplätzen: Herr van Wüllen erklärt, dass auf Grund eines Formfehlers in der 
Bekanntmachung zur Offenlage, welcher durch die Bezirksregierung festgestellt wurde, die Offenlage 
zu den Wohnmobilstellplätzen wiederholt werden müsse. Ich stelle fest, dass seit der Erstellung der 
angeführten Unterlagen bis zur Information über den Formfehler durch die Stadt Rheine keine 
Anpassungen hinsichtlich der umweltbezogenen Unterlagen und / oder dem Umweltbericht 
vorgenommen wurden, obwohl in diesem Zeitraum durch die Stadt Rheine und anscheinend durch die 
Verkehrsbelastungen auf dem Hertaweg sowie am Kanu-Club durch das Parken von PKW und 
Wohnmobile massive Eingriffe in die Natur wie das Fällen von Bäume oder Versickerungen in das 
Erdreich an der Ems als auch Umweltbelastungen durch den motorisierten Individualverkehr 
entstanden sind. Diese Eingriffe in die Natur und in den Lebensraum an der Ems finden jedoch keine 
Bestandsaufnahmen, Bewertungen und Abwägungen in den Unterlagen. Auch der Eingriff der Stadt 
Rheine am Kettlerufer, zur Verbreiterung des Kettlerufers, die damit erfolgten Eingriffe in die Natur und 
den Lebensraum entlang wurden anscheinend nicht bei dieser sensiblen Planung berücksichtigt. 
Insofern rege ich an, die vorgelegten Unterlagen entsprechend den rechtlichen Erfordernissen 
anzupassen. Ich weise wie folgt hin: Die Stadt Rheine möchte mit der 35. Änderung des 
Flächennutzungsplanes die planungsrechtlichen Voraussetzungen für einen Wohnmobilstellplatz am 
Emsufer schaffen. Der Flächennutzungsplan stellt derzeit eine Grünfläche mit der Zweckbestimmung 
Sportplatz dar und soll zukünftig sowohl ein Sondergebiet „Wohnmobilstellplatz“ sowie eine 
Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage darstellen. Der Feststellungsbeschluss wurde am 
03.12.2019 durch den Rat der Stadt Rheine gefasst und die Unterlagen anschließend der 
Bezirksregierung zur Genehmigung vorgelegt. Entscheidend für eine Genehmigung ist dabei, dass die 
Bauleitplanung der Stadt allen formalen und materiellen Anforderungen, die das Baugesetzbuch 
formuliert, erfüllt. Es handelt sich hierbei also um eine reine Rechtsprüfung. Bei der Prüfung der 
Unterlagen wurde ein Mangel festgestellt, der einer Genehmigung der 35. Änderung des 
Flächennutzungsplanes entgegensteht. Es handelt sich hierbei um einen formalen Mangel der mit 
einer Wiederholung der öffentlichen Auslegung behoben werden kann. Gem. § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB 
sind die Entwürfe der Bauleitpläne mit der Begründung und den nach Einschätzung der Gemeinde 
wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen für die Dauer eines Monats […] 
öffentlich auszulegen. Gem. § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB sind Ort und Dauer der Auslegung sowie 
Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, mindestens eine Woche 
vorher ortsüblich bekannt zu machen. Während der Gemeinde gem. § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB bei der 
Beurteilung, welche „wesentlichen“ bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen öffentlich 
auszulegen sind, ein Beurteilungsspielraum eingeräumt ist, der gerichtlich nur dahin zu überprüfen ist, 
ob ein offensichtlicher Rechtsmissbrauch vorliegt, sind gem. § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB die verfügbaren 
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umweltbezogenen Informationen bekannt zu machen. Eine Befugnis der Gemeinde zur Selektion der 
bekanntzumachenden Umweltinformationen lässt sich dem Wortlaut des § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB 
nicht entnehmen. Dies hat das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil vom 06.06.2019 (Az. 4 CN 
7/18) auch nochmals betont. In der Bekanntmachung vom 11.07.2019 zur öffentlichen Auslegung 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB fehlten in der Auflistung der bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Informationen die Stellungnahme einer Fachbehörde sowie Stellungnahmen eines Privaten mit 
umweltbezogenen Informationen. Aus diesem Grund liegt ein Verstoß gegen § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB 
vor. Das Prüfergebnis wurde der Stadt Rheine mitgeteilt und daraufhin der Antrag auf Genehmigung 
zurückgezogen. Die Stadt Rheine wiederholt nun die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB. In 
diesem Verfahrensschritt werden die Planunterlagen für die Dauer eines Monats, mindestens jedoch 
für 30 Tage, öffentlich ausgelegt. Stellungnahmen können in dieser Zeit z.B. schriftlich, per E-Mail oder 
mündlich zur Niederschrift bei der Stadt Rheine vorgebracht werden. Der Zeitraum der öffentlichen 
Auslegung wurde mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekannt gemacht. Ob auch eine erneute 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB (z.B. Fachbehörden) durchgeführt 
wird, ist mir nicht bekannt. Dies ist jedoch auch nicht notwendig, da der Verstoß lediglich die 
Beteiligung der Öffentlichkeit betrifft. Mit den eingegangenen Stellungnahmen bzw. in diesem 
Verfahrensschritt vorgebrachten Anregungen, Bedenken oder Hinweisen muss sich der Rat der Stadt 
Rheine abwägend auseinandersetzen und die Abwägung gem. § 1 Abs. 7 BauGB beschließen. 
Sämtliche bereits eingegangenen Stellungnahmen behalten dabei ihre Gültigkeit. Anschließend kann 
der Feststellungsbeschluss wieder gefasst und die 35. Änderung des Flächennutzungsplanes erneut 
der Bezirksregierung zur Genehmigung vorgelegt werden. Möge die Stadt Rheine bitte das Verfahren 
beenden.“ 
 

Abwägungsvorschlag: 
 
Die vom Einwender genannten Eingriffe in die Natur wie das Fällen von Bäume oder 
Versickerungen in das Erdreich an der Ems als auch die Umweltbelastungen durch den 
motorisierten Individualverkehr fanden bereits Berücksichtigung im vorliegenden 
Umweltbericht mit dem Ergebnis, dass durch das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen 
Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten sind. 
 
Es wird festgestellt, dass dem geschilderten Einwand nicht gefolgt wird. 
 
 
1.3 Einwender, Rheine; 
 Schreiben vom 21.06.2020 
 
Inhalt: 
 
„Anscheinend sind in dem Änderungsbereich Bäume ausgewiesen, die bereits im Jahr 2019 durch die 
Stadt Rheine entfernt worden sind. Entsprechende Ausführungen im Umweltbericht und / oder den 
umweltbezogenen Unterlagen sind insofern anscheinend fehlerhaft. Die Stadt Rheine möchte mit der 
35. Änderung des Flächennutzungsplanes die planungsrechtlichen Voraussetzungen für einen 
Wohnmobilstellplatz am Emsufer schaffen. Der Flächennutzungsplan stellt derzeit eine Grünfläche mit 
der Zweckbestimmung Sportplatz dar und soll zukünftig sowohl ein Sondergebiet 
„Wohnmobilstellplatz“ sowie eine Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage darstellen. Der 
Feststellungsbeschluss wurde am 03.12.2019 durch den Rat der Stadt Rheine gefasst und die 
Unterlagen anschließend der Bezirksregierung zur Genehmigung vorgelegt. Entscheidend für eine 
Genehmigung ist dabei, dass die Bauleitplanung der Stadt allen formalen und materiellen 
Anforderungen, die das Baugesetzbuch formuliert, erfüllt. Es handelt sich hierbei also um eine reine 
Rechtsprüfung. Bei der Prüfung der Unterlagen wurde ein Mangel festgestellt, der einer Genehmigung 
der 35. Änderung des Flächennutzungsplanes entgegensteht. Es handelt sich hierbei um einen 
formalen Mangel der mit einer Wiederholung der öffentlichen Auslegung behoben werden kann. Gem. 
§ 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB sind die Entwürfe der Bauleitpläne mit der Begründung und den nach 
Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen für 
die Dauer eines Monats […] öffentlich auszulegen. Gem. § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB sind Ort und Dauer 
der Auslegung sowie Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, 
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mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekannt zu machen. Während der Gemeinde gem. § 3 Abs. 
2 Satz 1 BauGB bei der Beurteilung, welche „wesentlichen“ bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen öffentlich auszulegen sind, ein Beurteilungsspielraum eingeräumt ist, der gerichtlich 
nur dahin zu überprüfen ist, ob ein offensichtlicher Rechtsmissbrauch vorliegt, sind gem. § 3 Abs. 2 
Satz 2 BauGB die verfügbaren umweltbezogenen Informationen bekannt zu machen. Eine Befugnis der 
Gemeinde zur Selektion der bekanntzumachenden Umweltinformationen lässt sich dem Wortlaut des 
§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB nicht entnehmen. Dies hat das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil 
vom 06.06.2019 (Az. 4 CN 7/18) auch nochmals betont. In der Bekanntmachung vom 11.07.2019 zur 
öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB fehlten in der Auflistung der bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Informationen die Stellungnahme einer Fachbehörde sowie Stellungnahmen eines 
Privaten mit umweltbezogenen Informationen. Aus diesem Grund liegt ein Verstoß gegen § 3 Abs. 2 
Satz 2 BauGB vor. Das Prüfergebnis wurde der Stadt Rheine mitgeteilt und daraufhin der Antrag auf 
Genehmigung zurückgezogen. Die Stadt Rheine wiederholt nun die öffentliche Auslegung gem. § 3 
Abs. 2 BauGB. In diesem Verfahrensschritt werden die Planunterlagen für die Dauer eines Monats, 
mindestens jedoch für 30 Tage, öffentlich ausgelegt. Stellungnahmen können in dieser Zeit z.B. 
schriftlich, per E-Mail oder mündlich zur Niederschrift bei der Stadt Rheine vorgebracht werden. Der 
Zeitraum der öffentlichen Auslegung wurde mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekannt 
gemacht. Ob auch eine erneute Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
(z.B. Fachbehörden) durchgeführt wird, ist mir nicht bekannt. Dies ist jedoch auch nicht notwendig, da 
der Verstoß lediglich die Beteiligung der Öffentlichkeit betrifft. Mit den eingegangenen 
Stellungnahmen bzw. in diesem Verfahrensschritt vorgebrachten Anregungen, Bedenken oder 
Hinweisen muss sich der Rat der Stadt Rheine abwägend auseinandersetzen und die Abwägung gem. 
§ 1 Abs. 7 BauGB beschließen. Sämtliche bereits eingegangenen Stellungnahmen behalten dabei ihre 
Gültigkeit. Anschließend kann der Feststellungsbeschluss wieder gefasst und die 35. Änderung des 
Flächennutzungsplanes erneut der Bezirksregierung zur Genehmigung vorgelegt werden. Da 
anscheinend in dem Änderungsbereich Bäume ausgewiesen sind, die bereits im Jahr 2019 durch die 
Stadt Rheine entfernt worden sind, entsprechende Ausführungen im Umweltbericht und / oder den 
umweltbezogenen Unterlagen folglich nicht den rechtlichen Erfordernissen entsprechen dürften, möge 
die Stadt Rheine bitte das Verfahren beenden.“ 
 
 
Abwägungsvorschlag: 
 
Die vom Einwender genannten Eingriffe in die Natur wie das Fällen von Bäume oder 
Versickerungen in das Erdreich an der Ems als auch die Umweltbelastungen durch den 
motorisierten Individualverkehr fanden bereits Berücksichtigung im vorliegenden 
Umweltbericht mit dem Ergebnis, dass durch das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen 
Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten sind. 
 
Es wird festgestellt, dass dem geschilderten Einwand nicht gefolgt wird. 
 
1.4 Einwender, Rheine; 
 Schreiben vom 16.06.2020 
 
Inhalt: 
 
 
„Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund eines Formfehlers, den die Stadt Rheine anscheinend zu 
vertreten hat, wurde das Verfahren "Wohnmobilstellplatz am Emsufer" in Rheine, welches aufgrund 
eines Offenlage-Beschlusses des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz der 
Stadt Rheine am 26.06.2019 begann, durch die Bezirksregierung Münster für unzulässig erklärt. Der 
Bürgermeister der Stadt Rheine Dr. Peter Lüttmann hat zu meiner Verwunderung am 12.05.2020 eine 
erneute Offenlage bekannt gemacht. In dieser Bekanntmachung beruft er sich auf den Beschluss des 
politischen Gremiums vom 26.06.2019. M.E. ist dieser Beschluss des Ausschusses für 
Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz der Stadt Rheine vom 26.06.2019 aufgrund der seinerzeit 
erfolgten Offenlage bereits verbraucht. Insofern bitte ich zu prüfen, ob im Vorfeld einer erneuten 
Offenlage, zunächst politische Beschlüsse des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und 
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Klimaschutz der Stadt Rheine erforderlich sind. Möglicherweise könnte der benannte Fachausschuss 
aufgrund des festgestellten Formfehlers auch zu einer anderen Offenlage oder zu gänzlich anderen 
Beschlüssen, auch aus neuen Erkenntnissen in der Sache, gelangen. Insofern ist es für mich fraglich, 
auch weil der Mangel an dem bisherigen Verfahren nicht in der erneuten Offenlage deutlich wird, ob 
eine erneute Offenlage unter Berufung auf den Beschluss vom 26.06.2019 und ohne eine erneute 
politische Beteiligung, einen erneuten Formfehler begründen könnte. Ich erlaube mir den LINK mit der 
Offentlage von der Homepage der Stadt Rheine beizufügen und verbleibe mit der Bitte um zeitnahe 
Auskunft, weil die Frist für Einwendungen am 25. Mai 2020 beginnt. Danke. 
https://www.rheine.de/media/www.rheine.de/org/med_931/6229_12.05.2020_bebauungsplan_nr._34
1_kennwort_wohnmobilstellplatz_am_emsufer.pdf 
https://www.rheine.de/media/www.rheine.de/org/med_931/6228_12.05.2020_35._aenderung_des_fla
echennutzungsplanes_kennwort_wohnmobilstellplatz_am_emsufer.pdf Sicherlich hätte sich der 
Stadtentwicklungsausschuss, sofern eine Offenlage Gegenstand einer Sitzung am Juni 2020 gewesen 
wäre auch folgende Fragen an den Bürgermeister der Stadt Rheine gehabt: Wann wurden Sie Herr 
Bürgermeister Dr. Peter Lüttmann zur "feierlichen Übergabe / Eröffnung" der neuen 
Wohnmobilstellplatzanlage am TAT für bis zu 20 Wohnmobile (vgl. bitte Zeitungsbericht der MVZ vom 
21. Mai) eingeladen ? https://www.mv-online.de/lokales/rheine/tat-bietet-stehplaetze-fuer-
wohnmobile-336605.html https://stellplatz.info/wohnmobilstellplatz/stellplatz-im-tat-themenpark-
rheine Wer würde unserem Bürgermeister schon iin Abrede stellen, dass er nicht über alle 
Entwicklungen in der Stadt Rheine, insbesondere aber über Entwicklungen im TAT und zum Thema 
Wohnmobilstellplätze in Rheine, bestens unterrichtet ist ? - 12. Mai 2020 Zeitpunkt der erneuten 
Offenlage - 20. Mai 2020 Eröffnung der Stellplätze am TAt - Datum der Einladung des TAT am ? - 
Zusage des Bürgermeisters zur feierlichen Eröffnung des Bürgermeister am ? Warum wurde nicht vom 
Bürgermeister Dr. Peter Lüttmann diese Planungen den Entwicklungen angepasst ? Warum wird von 
Bürgermeister Lüttmann als maßgebliches Argument in den Planunterlagen angeführt, dass Rheine 
bisher nicht über eine derartige Stellplatzanlage verfüge (Stand 12. Mai 2020) ? Warum sind auch nicht 
die weiteren Entwicklungen zum Thema Wohnmobilstellplätze in den Planunterlagen des 
Bürgermeisters der Stadt Rheine, DFr. Peter Lüttmann, nachzulesen (Eröffnung am 20. Mai) ? 
Anscheinend sind in Rheine und Umgebung 16 weitere Stellplätze für Wohnmobile vorhanden: am 
Stadtpark, am Naturzoo Bentlage und in Mesum bei Reisemobile Brüggemann. Auch im Stadtteil 
Eschendorf, dass ist der Stadtteil in dem der Bürgermeister wohnt, sollen Wohnmobilstellplätze 
errichtet werden. Vor diesem Hintergrund mache ich einen gravierenden Form- und Verfahrensfehler 
geltend, fordere das Verfahren zu beenden, weil nicht alle Fakten der Öffentlichkeit mit der Offenlage 
vorgelegt worden sind. 
 
Weiteres Vorgehen: 
Die Verwaltung wertet die Anregungen aus und legt sie dem Rat zur Entscheidung vor. Der Rat wägt 
die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander ab und entscheidet über ihre 
Berücksichtigung oder Zurückweisung.“ 
 
 
Abwägungsvorschlag: 
 
Bei der Prüfung der Unterlagen zur Genehmigung der 35. Änderung des 
Flächennutzungsplanes, wurde ein Mangel festgestellt, der einer Genehmigung 
entgegensteht. Es handelt sich hierbei um einen formalen Mangel der mit einer Wiederholung 
der öffentlichen Auslegung behoben werden kann. Gem. § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB sind die 
Entwürfe der Bauleitpläne mit der Begründung und den nach Einschätzung der Gemeinde 
wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen für die Dauer eines 
Monats […] öffentlich auszulegen. Gem. § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB sind Ort und Dauer der 
Auslegung sowie Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar 
sind, mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekannt zu machen. Die Bekanntmachung 
erfolgte am 12. Mai 2020 und die öffentliche Auslegung fand vom 25. Mai 2020 bis 
einschließlich 9. Juli 2020 statt. 
 

In der Stadt Rheine besteht aufgrund der Lage an der Ems sowie weiterer touristischer 
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Potentiale eine hohe Nachfrage nach Wohnmobilstellplätzen, die bislang jedoch nicht mit 
den vereinzelten vorhandenen Stellplätzen für Wohnmobile befriedigt werden konnte. 
Verschiedene Ansätze zur Herstellung eines Stellplatzes konnten 
aus den unterschiedlichen Gründen nicht realisiert werden. Mit der Fläche am Emsufer wurde 
nun eine Fläche gefunden, die u.a. aufgrund ihrer Lage, Größe und der Infrastruktur eine 
besondere Eignung aufweist. 
 
Es wird festgestellt, dass den geschilderten Einwänden nicht gefolgt wird. 
 
1.5 Einwender, Rheine; 
 Schreiben vom 20.06.2020 
 
„Die Stadt Rheine möchte mit der 35. Änderung des Flächennutzungsplanes die 
planungsrechtlichenVoraussetzungen für einen Wohnmobilstellplatz am Emsufer schaffen. Der 
Flächennutzungsplanstellt derzeit eine Grünfläche mit der Zweckbestimmung Sportplatz dar und soll 
zukünftigsowohl ein Sondergebiet „Wohnmobilstellplatz“ sowie eine Grünfläche mit der 
ZweckbestimmungParkanlage darstellen. Der Feststellungsbeschluss wurde am 03.12.2019 durchden 
Rat der Stadt Rheine gefasst und die Unterlagen anschließend der Bezirksregierung zurGenehmigung 
vorgelegt. Entscheidend für eine Genehmigung ist dabei, dass die Bauleitplanungder Stadt allen 
formalen und materiellen Anforderungen, die das Baugesetzbuch formuliert,erfüllt. Es handelt sich 
hierbei also um eine reine Rechtsprüfung. Bei der Prüfung der Unterlagen wurde ein Mangel 
festgestellt, der einer Genehmigung der 35. Änderung des Flächennutzungsplanes entgegensteht. Es 
handelt sich hierbei um einen formalen Mangel der mit einer Wiederholung der öffentlichen Auslegung 
behoben werden kann. Gem. § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB sind die Entwürfe der Bauleitpläne mit der 
Begründung und den nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen für die Dauer eines Monats […] öffentlich auszulegen. Gem. § 3 
Abs. 2 Satz 2 BauGB sind Ort und Dauer der Auslegung sowie Angaben dazu, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind, mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekannt zu 
machen. Während der Gemeinde gem. § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB bei der Beurteilung, 
welche„wesentlichen“ bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen öffentlich 
auszulegensind, ein Beurteilungsspielraum eingeräumt ist, der gerichtlich nur dahin zu überprüfen ist, 
obein offensichtlicher Rechtsmissbrauch vorliegt, sind gem. § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB die 
verfügbarenumweltbezogenen Informationen bekannt zu machen. Eine Befugnis der Gemeinde zur 
Selektion der bekanntzumachenden Umweltinformationen lässt sich dem Wortlaut des § 3 Abs. 2 Satz 
2 BauGB nicht entnehmen. Dies hat das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil vom 06.06.2019 
(Az. 4 CN 7/18) auch nochmals betont. In der Bekanntmachung vom 11.07.2019 zur öffentlichen 
Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB fehlten in der Auflistung der bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Informationen die Stellungnahme einer Fachbehörde sowie Stellungnahmen eines Privaten mit 
umweltbezogenenInformationen. Aus diesem Grund liegt ein Verstoß gegen § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB 
vor. DasPrüfergebnis wurde der Stadt Rheine mitgeteilt und daraufhin der Antrag auf 
Genehmigungzurückgezogen. Die Stadt Rheine wiederholt nun die öffentliche Auslegung gem. § 3 
Abs. 2 BauGB. In diesem Verfahrensschritt werden die Planunterlagen für die Dauer eines Monats, 
mindestens jedochfür 30 Tage, öffentlich ausgelegt. Stellungnahmen können in dieser Zeit z.B. 
schriftlich,per E-Mail oder mündlich zur Niederschrift bei der Stadt Rheine vorgebracht werden. Der 
Zeitraumder öffentlichen Auslegung wurde mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekannt 
gemacht.Ob auch eine erneute Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2BauGB (z.B. 
Fachbehörden) durchgeführt wird, ist mir nicht bekannt. Dies ist jedoch auch nichtnotwendig, da der 
Verstoß lediglich die Beteiligung der Öffentlichkeit betrifft. Mit den eingegangenenStellungnahmen 
bzw. in diesem Verfahrensschritt vorgebrachten Anregungen, Bedenkenoder Hinweisen muss sich der 
Rat der Stadt Rheine abwägend auseinandersetzen und die Abwägung gem. § 1 Abs. 7 BauGB 
beschließen. Sämtliche bereits eingegangenen Stellungnahmen behalten dabei ihre Gültigkeit. 
Anschließend kann der Feststellungsbeschluss wieder gefasst und die 35. Änderung des 
Flächennutzungsplanes erneut der Bezirksregierung zur Genehmigung vorgelegt werden. Dennoch 
sollte man dieses Verfahren nutzen, um den zwischenzeitlichen Entwicklungen in der Stadt Rheine 
Rechnung zu tragen. Während einerseits festzustellen ist, dass bereits seit vielen Jahren dieser 
Standort von Wohnmobilien als Stellplatz genutzt wird und der Kanu Club den Wohnmobilisten 
darüberhinaus Leistungen zur Verfügung stellt, wurde im TAT im Beisein von Bürgermeister Dr. Peter 
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Lüttman am 20. Mai 2020 feierlich eröffnet. Weiterhin ist festzustellen, dass anscheinend die Stadt 
Rheine selbst keinen weiteren Bedarf für Wohnmobilstellplätze sieht. So ist festzustellen, dass in der 
Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am Mittwoch, den 17. Juni 2020 ein entsprechendes 
städtebauliches Begehren durch den Fachausschuss mangels Bedarf abgelehnt wurde. Diese 
Entscheidung der Politik scheint eine folgerichtige politische konsequente Entscheidung aus der 
feierlichen Übergabe des Wohnmobilstellplatzes am TAT durch Bürgermeister Dr. Peter Lüttmann zu 
sein. Was also machen ? Das Verfahren beenden ! Oder alternativ im Verfahren den zweiten Schritt mit 
dem nächsten Schritt zu verbinden ! Anscheinend möchte die Stadt Rheine aus wohnwirtschaftlichen 
Gründen die anliegenden Bereiche mit den Sportflächen der DJK Amisia Rheine, die zwischenzeitlich 
mit Grün Weiß Rheine im Schotthock fusioniert hat, zukünftig als Wohnbauland ausweisen, weil der 
Fussballverein seine Zukunft im Schotthock sieht. Insofern rege ich an, das Quartier im weiteren 
Verfahren entsprechend auszuweiten und / oder unmittelbar ein weiteres Verfahren zur Schaffung von 
Wohnbauland aus den bisherigen angrenzenden Sportflächen zu starten. Seit Beginn der 
städtebaulichen Planungen der Eschendorfer Aue haben Bürgermeister und Politikfür eine 
überwiegende Einfamilienhausbebauung in der Eschendorfer Aue plädiert, während ichimmer wieder 
Ideen, Visionen, Anregungen oder auch Strategien für eine überwiegende Bebauungder Eschendorfer 
Aue mit Mehrfamilienhäuser in die politische Diskussion eingebracht habe. Jetztscheinen Politik und 
Verwaltung in Rheine erkannt und nachvollzogen zu haben, dass dasEinfamilienhaus die 
flächenfressendste, klimaschädlichste und teuerste Wohnform ist. In Rheinefehlt eine Vielzahl an 
Mehrfamilienhäuser und wenn nicht schnellstens gehandelt wird, wird dieschon spürbare 
Wohnungsnot in Rheine ansteigen. Insofern ist Zeit auf dem Hörstkamp in Rheine ein gut 
durchmischtes Quartier zu realisieren. Im Nahbereich bedindet ein Krankenhaus und ein 
Schwesternwohnheim. Deshalb sollte und darf anscheinend eine Bebauung in diesem Quartier die 
Höhen des Schwesternwohnheims übernehmen. Gute Grundlagen um preiswerten Wohnraum in 
einem intakten Sozialraum zu schaffen. Diese Durchmischung wird allen Menschen helfen und 
Zukunft bringen. Rheine sollte insofern mit dieser Planung die Chance nutzen und Bauland mit einer 
Geschosshöhe des Schwesternwohnheims für den preiswerten sozialen Wohnungsmarkt zu 
qualifizieren. Gut ist auch die Nähe zur Innenstadt und zur Innenstadt, so dass die Menschen ganz 
ohne PKW - fussläufig - die Innenstadt und die Ems-Galerie besuchen, zu einer Wertschöpfung in der 
angespannten Innenstadt beitragen können und damit das immer durch Schließungen bekannte 
Shopping-Center zu neune Kundenströmen verhelfen kann. Insofern sollte das neue Quartier auch 
AUTOFREI geplant werden, Folglich rege ich an die Planung aus dem Dorenkamp, für die dort 
vorhandenen ehemaligen Kasernenflächen, unter Berücksichtigung der neuen höheren zulässigen 
Höhen, angelegt an das Schwesternwohnheim am Hörstkamp, in den Hörstkamp umzuplanen. Für die 
Stadt Rheine sollte dieser Flächentausch kein Problem sein, hat die Stadt Rheine doch gerade schon 
mal die Fläche im Dorenkamp mit der Fläche der eschendorfer Aue einem Tausch unterzogen. Nun 
also zum Hörstkamp und eine neue angepasste Planung auf dem Dorenkamp. Ein Campus für 
Studenten. Der potentielle Investor würde sicherlich unmittelbar alle Planungen für einen Campus 
aufnehmen, zumal die Wohnungsfrage für die neuen Studenten im Hörstkamp geregelt ist. Diese 
Planung wäre mehr als Rheine 2030. Rheine ZUKUNFT !!!“ 
 
 
Abwägungsvorschlag: 
 
Die vorgenannten Anregungen zur Schaffung von Wohnbauland bzw. Wohnraumbeschaffung 
auf dem Stadtgebiet von Rheine, sind nicht Bestandteil des Bebauungsplanverfahrens und 
somit auch nicht Abwägungsrelevant.  
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1.6 Anlieger der Straße Hörstkamp, Rheine; 
 Schreiben vom 21.05.2020 
 
Inhalt: 
 

„Gegen einen Stellplatz am Emsufer möchte ich keinen Einspruch einlegen, aber gegen die evtl. 
Zuwegeführung über eine extra neue Straße vom Sportplatz zum Emsufer und gegen eine 
Verbreiterung der Straße zum Sportplatz und des Emsuferweges bis zum Stellplatz. 
 
Der bestehendeHertaweg kann, wenn überhaupt notwendig mit KOSTENGÜNSTIGEN 
Ausweichbuchten erweitert werden. 
 
Als Bewohner ders Hörstkamps habe ich noch nicht eine Verkehrsbehinderung am Altenheim 
miterlebt, wie es Herr Gieseke und Herr Meyer behaupten. 
 
Im übrigen wird es überhaupt nicht ein großes Verkehrsaufkommen geben, denn die Anzahl der 
Stellplätze sind begrenzt und es handelt sich nur um Zu- und Abfahrten zum Emsufer. 
 
Im übrigen habe ich heute über einen neuen Stellplatz a, Tat in der MVZ gelesen, somit wird sich 
dieses Thema vielleicht von selber lösen. 
 
Falls aber doch noch Überlegungen zu eine geänderten Zuwegung geben  sollte, bin ich als 
steuerzahlender Bürger der Stadt gegen diese kostentreibende Änderung. 
 
Ich erwarte Ihre Stellungnahme.“ 
 

 
Abwägungsvorschlag: 
 
Das durch den Wohnmobilstellplatz entstehende zusätzliche Verkehrsaufkommen ist nicht 
geeignet die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs sowohl auf dem Hörstkamp als auf 
dem Hertaweg zu beeinträchtigen. Dieses betrifft sowohl den motorisierten wie auch den 
Rad- und den Fußverkehr. Der Ausbauzustand der Straßen Hörstkamp und Hafenbahn ist 
geeignet, die geringe Mehrbelastung von maximal drei Wohnmobilen pro Stunde ohne 
Einschränkung aufzunehmen. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf dem Hertaweg 
werden bei Umsetzung des Stellplatzes zwei Aufweitungen realisiert. Zudem ist geplant, die 
Bankette der Zufahrtsstraßen im Rahmen der Unterhaltungsmaßnahmen zur besseren 
Befahrbarkeit nachzuschottern.  
 
Da der geplante Stellplatz aktuell bereits von Wohnmobilen und Campern genutzt wird, wird 
es faktisch kaum zu einer Verkehrserhöhung kommen, die sich beeinträchtigend auf die Rast 
und den Nahrungserwerb von Wiesenvögeln auswirken könnte. 
 
Eine Verlegung der Zufahrt über die Hafenbahn wird aus verkehrstechnischer Sicht nicht als 
erforderlich angesehen. Der damit verbundene Eingriff in Natur und Landschaft wäre 
ungleich höher als die vorgesehene Erschließung über den Hertaweg und würde zusätzliche 
Ausgleichsmaßnahmen nach sich ziehen. 
 
Dem Gesuch des Anwohners das die Zuwegung über dem Hörstkamp und Hertaweg 
realisiert werden soll wird gefolgt.  
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1.7 Einwender, Rheine; 
 Schreiben vom 08.06.2020 und 04.07.2020 
 
Inhalt: 
 
„Änderung des Flächennutzungsplanes der Start Rheine, Kennwort „Wohnmobilstellplatz am Emsufer 
und Bebauungsplan 341, Kennwort:,, Wohnmobilstellplatz am Emsufer" der Stadt Rheine 
 
 
Hiermit erheben wir fristgerecht folgende Einwände gegen die o. a. Änderung des 
Flächennutzungsplanes und des o. a. Bebauungsplanes: 
 
Es besteht keine Notwendigkeit, auf dem Gelände des Kanuclubs Rheine unmittelbar am Kettelerufer 
der Ems Stellplätze für Wohnmobile zu errichten, da entgegen der Aussage im o. a. 
Offenlegungsbeschluss die Stadt Rheine inzwischen über eine neu angelegte und gut ausgebaute 
Wohnmobilstellplatzanlage verfügt, die im Mai offiziell vom Bürgermeister Dr. Peter Lüttmann mit den 
Betreibern Adnan und Yilmaz Yesilbas, Frau Birgit Rudolph und Pressevertretern auf dem Gelände des 
TaT in Rheine eröffnet wurde (s. Anlage Presseartikel der MV und Wir in ...). 
 
Somit verfügt die Stadt Rheine seit Mitte Mai dieses Jahres über 20 großzügig angelegte und ganzjährig 
buchbare Wohnmobilstellplätze auf dem Gelände des Transferzentrums für angepasste Technologien 
(TaT). 
 
Diese Plätze sind mit Wasser- und Stromanschluss ausgestattet, bieten eine Müllentsorgung. WLAN, 
E-Bike-Verleih und Ladestation, eine Anbindung an die Autobahn, liegen in unmittelbarer Nähe des 
attraktiven Erholungsgebietes „Bentlager Wald" und bieten eine fußnahe Erreichbarkeit der Innenstadt. 
Hunde sind willkommen. Eine telefonische und Online-Buchung sind möglich. 
 
Weitere Informationen finden sich im Internet unter: 
file:///C:/Users/Besitzer/AppData/Local/Temp/https%20_tat-themenpark.de_wp-
content_uploads_2020_04_Buchungsantrag_Stellplatz.pdf 
 
Zusätzlich sind in Rheine und Umgebung noch folgende Wohnmobilstellplätze vorhanden: 
 
1. 5 Plätze auf dem Parkplatz des NaturZoos Rheine 
 

Gebührenfrei, kein Wasser- und Stromschluss; Anbindung an die B 70 n, Freizeitmöglichkeiten 
im Umkreis: Salinenpark mit Saline Gottesgabe und Salzwerkstatt, Kloster Bentlage, NaturZoo 
Rheine. Hunde erlaubt. Ganzjährig geöffnet. 
 
 

2. 3 Stellplätze am Stadtpark, Kopernikusstraße 
 

Gebührenfrei, kein Wasser- und Stromanschluss; in unmittelbarer Nähe des Stadtparks, des 
Freizeitparks und der Innenstadt. Hunde erlaubt. Ganzjährig geöffnet. 

 
 
3. 8 kostenlose Wohnmobilstellplätze bei "Reisemobile Brüggemann" 
 

in Mesum, Mesumer Str. 200. Geeignet auch für große Wohnmobile mit Überlängen, mit 
Stromanschluss, Frischwasser u. Müllentsorgung, Gasflaschentausch möglich. Ganzjährig 
nutzbar. 

Somit sind bereits insgesamt 36 Wohnmobilstellplätze vorhanden. 
 
Ein weiteres Stellplatzangebot soll in Eschendorf entstehen. Die Planung wird zurzeit geprüft. 
 
Gegen den geplanten Bau einer Wohnmobilstellplatzanlage auf dem Vereinsgelände des Kanusportclubs 
Rheine sprechen folgende Gründe: 

file:///C:/Users/Besitzer/AppData/Local/Temp/https%20_tat-themenpark.de_wp-content_uploads_2020_04_Buchungsantrag_Stellplatz.pdf
file:///C:/Users/Besitzer/AppData/Local/Temp/https%20_tat-themenpark.de_wp-content_uploads_2020_04_Buchungsantrag_Stellplatz.pdf
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- Das o. a. Gelände liegt im Überschwemmungsgebiet der Emsaue an der Grenze zum FFH-

Schutzgebiet in einem ökologisch sehr sensiblen Gebiet, das nach den FFR-Richtlinien als 
besonders schützenswert eingestuft ist und daher auch besonders zu schützen ist. Ziel des 
Regionalplanes Münsterland ist es u. a., dem Arten- und Biotopschutz Vorrang zu gewähren und 
Überschwemmungsbereiche zu erhalten (vgl. (siehe S. 8 des Gemeinsamen Umweltberichtes 
zur o. a. Änderung des Flächennutzungsplanes). 

 
- Eine ganzjährige Nutzung ist wegen der Lage im Überschwemmungsgebiet der Ems nicht 

gewährleistet und stellt ein erhebliches Kostenrisiko für ggf. zu beseitigenden 
Überschwemmungsschäden dar. 

 
- Die geplante Stellplatzanordnung (siehe S. 6 des Gemeinsamen Umweltberichtes zur o. a. 

Änderung des Flächennutzungsplanes) hält bei Vollbelegung keine ausreichende Rangierfläche 
für die bis zu 8 m langen Wohnmobile vor. 

 
- Die Erschließung der geplanten Wohnmobilstellplatzanlage am Kettelerufer ist über den 

Hertaweg auf dem Hörstkamp vorgesehen. Der Hertaweg weist nur einen unzureichenden 
Ausbauzustand auf. Da Wohnmobile eine Länge von bis zu 8 m, eine Breite von 2,40 m und ein 
Gewicht von ca. 3,5 t aufweisen, ist der Hertaweg derzeit als Zufahrt zum Stellplatz am 
Kettelerufer in keiner Weise für Wohnmobile geeignet. Es müssten die Bankette 
nachgeschottert und große Ausweichbuchten angelegt werden. Dazu müsste ökologisch 
wertvolles Naturland einschließlich der dazugehörigen Gehölzreihen entfernt und versiegelt 
werden. Wichtige Lebensräume für Pflanzen und Tiere würden verloren gehen. 
 
Da Wohnmobilisten in der Regel durchschnittlich nur 3 - 5 Tage am 
 
Stellplatzort verweilen, ist durch den hohen Belegungswechsel verkehrstechnisch und 
ökologisch eine erhebliche Belastung zu erwarten: 
 

- eine erhöhte Luftverunreinigung und Lärmbelastung insbesondere für die Anwohner, 
 
- eine starke Beeinträchtigung des Erholungswertes der Spaziergänger und Radfahrer auf dem 

Emsauenweg und dem Hertaweg, 
 
- eine erhöhte Schadstoffbelastung des Bodens auf dem Stellplatzgelände, 
 
- eine großflächige Versiegelung und Bodenverdichtung bei der Errichtung von Stellplätzen für die 

bis zu 3,5 t schweren Wohnmobile; 
 
- eine Zunahme der Schadstoffeinträge in die Ems, 
 
- eine erhöhte Müllverschmutzung des umliegenden Geländes. 
 
Mit einer deutlichen Erhöhung des Begegnungsverkehres der Wohnmobile ist auch dadurch zu 
rechnen, dass eine Online-Belegungsabfrage bisher nicht vorgesehen ist und somit vergebliche und 
unnötige Anfahrts- und Abfahrtsversuche erfolgen werden. Auch die Installation einer Ampelanlage 
und eines Zählwerkes zur Steuerung der Zu- und Abfahrt ist nicht geplant. 
 
 
Unsere Vorschläge für alternative Standorte für Wohnmobilstellplätze sind: 
 
Da zurzeit das Kombi-Freibad am Stadtpark gebaut wird, wäre es sinnvoll, als Ersatz für die 3 bereits 
vorhandenen Stellplätze ohne Versorgungsanschlüsse am Kombibad 8 bis 10 moderne 
Wohnmobilstellplätze mit entsprechenden Strom- und Wasseranschlüssen und 
Müllentsorgungsmöglichkeiten zu errichten. Diese Plätze wären aufgrund ihrer Lage zum Kombibad, 
zum Kino, zum Stadtpark, zur Stadtnähe und wegen der guten Verkehrsanbindung eine attraktive 
Ergänzung zum neuen Angebot am TaT. 
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Auch die Wohnmobilplätze am Zooparkplatz/Salinenpark mit ihrer verkehrsgünstigen Anbindung an 
die B 70 n könnten anzahlmäßig ausgebaut, mit Versorgungsanschlüsse versehen und dadurch 
attraktiver gestaltet werden. 
 
Die Umsetzung dieser Vorschläge ist wesentlich weniger umweltbelastend und dürfte auch wesentlich 
kostengünstiger sein als die Neuanlage der Stellplätze am Kettelerufer einschließlich des dazu 
notwendigen Straßenausbaus des Hertaweges. Als alternative Nutzung des Vereinsgeländes des 
Kanusportclubs Rheine schlagen wir eine Renaturierung der ungepflegt wirkenden Intensivrasenfläche 
auf dem geplanten Stellplatzgelände in eine der Emsaue angepasste Naturfläche mit 
Begehungsmöglichkeit für erholungsuchende Bürger und Besucher der Stadt Rheine. 
 
Ergänzend zu unserem Einwand vom 08.06.2020 tragen wir vor, dass bei der geplante 
Wohnmobilstellplatzstellplatzanlage am Ketteler Ufer die Voraussetzungen für einen wirtschaftlichen 
Betrieb durch den Kanu-Club Rheine nicht vorliegen. 
 
Begründung: 
Aus der vom Deutschen Tourismusverband e. V. (DTV) 2018 erstellten detaillierten Modelrechnung 
(siehe beigefügte Anlage) ergibt sich eine Wirtschaftlichkeitsberechnung von  
-30,2 % (jährliche uslastung 60 Tage pro Stellplatz) bis -3,2 (jährliche Auslastung 80 Tage pro 
Stellplatz). Bei einer vom Deutschen Wirtschaftswissenschaftlichen Institut für Fremdenverkehr e.V. 
(dwif e.V.) ermittelten durchschnittlichen Auslastung von 65 Tagen pro Jahr muss daher in jedem Fall 
mit einer erheblichen negativen Bilanz gerechnet werden. Damit ist ein ausgeglichener oder 
gewinnbringender Betrieb dieses Wohnmobilstellplatzes nicht gegeben, und die 
Planungsvoraussetzungen sind nicht erfüllt.“ 
 
Anlagen: 
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Abwägungsvorschlag: 
 
Alternative Standorte 
In der Stadt Rheine besteht aufgrund der Lage an der Ems sowie weiterer touristischer 
Potentiale eine hohe Nachfrage nach Wohnmobilstellplätzen, die bislang jedoch nicht mit 
den vereinzelten vorhandenen Stellplätzen für Wohnmobile befriedigt werden konnte. 
Verschiedene Ansätze zur Herstellung eines Stellplatzes konnten 
aus den unterschiedlichen Gründen nicht realisiert werden. Mit der Fläche am Emsufer wurde 
nun eine Fläche gefunden, die u.a. aufgrund ihrer Lage, Größe und der Infrastruktur eine 
besondere Eignung aufweist.  
 
Überschwemmungsgebiet 
Nach den Festsetzungen des Bebauungsplans sind, abgesehen von der hochwassersicher 
herzustellenden Entsorgungsstation, ausschließlich versickerungsfähige Flächen zulässig. 
Zudem wird planungsrechtlich sichergestellt, dass die nördlich gelegene Rasenfläche als 
solche erhalten bleibt. Zusätzlich dazu ist im Genehmigungsverfahren vom Vorhabenträger 
bei der Oberen Wasserbehörde in der Bezirksregierung Münster eine wasserwirtschaftliche 
Genehmigung zu beantragen. In diesem Verfahren wird die Vereinbarkeit des Vorhabens mit 
dem festgesetzten Überschwemmungsgebiet geprüft. 
 
Erschließung 
Der Ausbauzustand der Straßen Hörstkamp und Hafenbahn ist geeignet, die geringe 
Mehrbelastung von maximal drei Wohnmobilen pro Stunde ohne Einschränkung 
aufzunehmen. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf dem Hertaweg werden bei 
Umsetzung des Stellplatzes zwei Aufweitungen realisiert. Zudem ist geplant, die Bankette 
der Zufahrtsstraßen im Rahmen der Unterhaltungsmaßnahmen zur besseren Befahrbarkeit 
nach zu schottern. 
In der Offenlage wurden von der Abteilung Straßen der Technischen Betriebe 
Rheine keine Bedenken vorgetragen. 
 
Wirtschaftlichkeit 
Die wirtschaftliche Machbarkeit einer Nutzung ist kein zu berücksichtigendes Kriterium bei 
der Aufstellung von Bauleitplänen bzw. bei der Ausweisung von Nutzungsmöglichkeiten im 
verbindlichen Bauleitplan. 
 
 
 
2. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
 öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
 
2.1 Bezirksregierung Münster Dez. 51 – Höhere Naturschutzbehörde 
 Stellungnahme vom 15.06.2020 
 
Inhalt: 
 
„gegen die 35. FNP-Änderung der Stadt Rheine bestehen seitens des Dez. 51 keine 
Bedenken. Anregungen werden nicht gemacht. Ich weise daraufhin, dass die erforderliche 
Kompensation mit der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Steinfurt abzustimmen ist.“ 
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Abwägungsvorschlag: 
 
Die Eingriffsreglung und die zu erbringende Kompensationsmaßnahmen erfolgen nach den 
Vorgaben des BauGB. Eingriffsbilanz und die Ausgleichsmaßnahmen sind der Unteren 
Naturschutzbehörde bekannt. Von hier aus sind keine Einwände gegen die Planung 
vorgebracht worden. 
 
2.2 Naturschutzbund Deutschland Kreisverband Steinfurt e. V. 
 Stellungnahme vom 18.05.2020 
 
Inhalt: 
 
„Der beabsichtigten Änderung des FNP sowie der Aufstellung des o. g. Bebauungsplanes kann aus 
naturschutzfachlichen und formellen Gründen nicht zugestimmt werden. 
 
Begründung: 
Die Bauleitplanung widerspricht den Zielen der Landesplanung, der Regionalplanung und des 
Landschaftsplanes. Die Ziele sind dort genannt: Fläche zum Schutz der Landschaft und 
landschaftsorientierter Erholung sowie Überschwemmungsbereich. Es geht also nicht darum, ob der 
geplante Eingriff unerheblich ist oder nicht. Nimmt man z.B. eine 1%ige Verschlechterung bzw. 
Reduzierung in Kauf, so bedeutet das bei 100 Eingriffen ein 100%iger Verlust. Eine 
Wohnmobilstellplatzanlage steht eindeutig im Widerspruch zu den o.g. Entwicklungszielen. Jeder 
bauliche oder verkehrliche Eingriff ist daher zu unterlassen. Eine Alternativlosigkeit besteht nicht. 
Daher ist die Planung trotz der positiv beschiedenen Anfrage bei der Bezirksplanungsstelle fehlerhaft 
und anfechtbar. 
 
Die Projektfläche liegt im gesetzlichen Überschwemmungsgebiet. Das längerfristige Aufstellen von 
massiven Kraftfahrzeugen im Überschwemmungsgebiet der Emsaue stellt sehr wohl einen Eingriff in 
den Wasserhaushalt der Ems dar und widerspricht somit den rechtlichen Vorgaben des 
Wasserhaushaltsgesetzes. Zumal nicht erkennbar ist, wie die Stellplatzanlage „hochwasserangepasst“ 
erstellt werden soll. 
 
Die Auslagerung der viel zu schmalen Zuwegung über den Hertaweg außerhalb des Bauleitverfahrens 
ist unzulässig, da die Auswirkungen der Planung auf diesen Bereich gravierend sind. 
 
Der Umweltbericht ist unvollständig und fehlerhaft: Zum Beispiel die Umgehensweise mit der überaus 
reichen Fledermausfauna. Es wird hier wieder fälschlicherweise behauptet, es sei keine andere Fläche 
verfügbar. Selbst wenn eine andere Fläche momentan nicht zur Verfügung stünde, ist das kein 
trifftiger Grund für eine Reduzierung der Lebensräume gesetzlich geschützter Arten sein. 
 
Die zweireihige Aufstellung der Wohnmobilstellplätze entspricht nicht den technischen Vorgaben. Die 
Fahr- und Einbiegegasse ist viel zu schmal dargestellt. Bei einer Verbreiterung sind weitere Eingriffe 
und Versiegelungen vorprogrammiert, die im Plan momentan unterschlagen werden. Die Darstellung 
ist daher irreführend und fehlerhaft. 
 
Der Standort ist ungeeignet und nicht alternativlos. Die Gründe hierfür sind bereits in unserer 
Stellungnahme vom 27.07.2019 dargelegt und in Ihrem Schreiben vom 4.12.2019 nicht widerlegt 
worden. Tatsächlich gibt es umweltverträgliche Standorte. Zum Beispiel: Bentlage, an der Zufahrt zum 
wichtigsten städtischen Naherholungsraum. Hier dürften die Eingriffe geringer ausfallen. Aber 
stattdessen soll genau im entgegengesetzten Stadtbereich in einer Entfernung von 3,5 – 4 km zum 
attraktivsten Erholungsraum eine Kfz-Stellplatzanlage an die Ems gequetscht werden. 
 
Auch der Zugriff auf ein Grundstück, das sich in privatem Eigentum befindet und für das die Stadt bzw. 
der Kanu-Club eine Pacht zu entrichten hat, ist nicht nachhaltig. 
 
Alles in allem ist festzuhalten, dass eine profunde Güterabwägung bislang nicht stattgefunden hat. 
“ 
 



45 
 

 
Abwägungsvorschlag: 
 
Übergeordnete Planungen 
Das Plangebiet ist im Regionalplan Münsterland festgelegt als  

- Allgemeiner Freiraum und Agrarbereich,  
- Überschwemmungsbereich,  
- Bereich zum Schutz der Natur und als  
- Bereich für den Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung. 

 
Das Plangebiet grenzt an das Naturschutzgebiet und FFH-Gebiet Emsaue. In diesem Gebiet 
befinden sich mehrere geschützte Biotope nach § 30 BNatschG sowie dokumentierte 
planungerelevante Arten. Im Fachbeitrag zum Regionalplan ist die Ems als Fläche für den 
Biotopverbund Stufe 1 – von herausragender Bedeutung für den Biotopverbund 
gekennzeichnet. 
 
Die FFH-Vorprüfung und der Umweltbericht kommen zu folgendem Ergebnis: Erhebliche 
Beeinträchtigungen von Erhaltungszielen und des Schutzzweckes für das FFH-Gebiet 
„Emsaue“ können ausgeschlossen werden und unter Berücksichtigung der zu erbringenden 
externen Kompensation ist nicht mit erheblichen nachteiligen Auswirkungen durch das 
Vorhaben zu rechnen. 
 
Im Rahmen einer landesplanerischen Anfrage zur Anpassung des Bauleitplanes an die Ziele 
der Raumordnung und Landesplanung gem. § 34 (1) LPIG NRW bestehen aus Sicht der 
Regionalplanungsbehörde keine Bedenken, da es sich um eine baulich untergeordnete  
Nutzung im Freiraum handelt, die in der Nähe des Siedlungs- oder Ortsrandes liegt und nicht 
mit erheblichen nachteiligen Auswirkungen durch das Vorhaben zu rechnen ist. Damit ist die 
Planung mit den Zielen des Landesentwicklungsplanes NRW und des Regionalplanes 
Münsterland zu vereinbaren. 
 
Lage im Überschwemmungsgebiet 
Das Plangebiet gehört zum gesetzlich festgesetzten Überschwemmungsbereich der Ems. In 
festgesetzten Überschwemmungsgebieten ist die Errichtung baulicher Anlagen vom 
Grundsatz her untersagt (vgl. § 78 Abs. 4 Wasserhaushaltsgesetz - WHG). Insbesondere sind 
die Bestimmungen des § 78 Abs. 3 WHG zu berücksichtigen: 
 
 - die Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf Oberlieger und Unterlieger, 
 - die Vermeidung einer Beeinträchtigung des bestehenden Hochwasserschutzes und 
 - die hochwasserangepasste Errichtung von Bauvorhaben.  
 
Abweichend davon kann allerdings die Errichtung einer baulichen Anlage genehmigt werden, 
wenn die Hochwasserrückhaltung, der Wasserstand, der Abfluss bei Hochwasser und ein 
bestehender Hochwasserschutz nicht nachteilig beeinträchtigt und die Anlagen 
hochwasserangepasst ausgeführt werden (vgl. § 78 Abs. 5 WHG).  
 
Für die Errichtung baulicher Anlagen im Überschwemmungsgebiet ist vom Vorhabenträger 
eine wasserrechtliche Genehmigung bei der Oberen Wasserbehörde zu beantragen. 
Alle Anlagen sind entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
hochwassersicher zu errichten und zu betreiben. Grundsätzlich sind gem. § 78a WHG u.a. die 
Errichtung von Mauern, Wällen oder ähnlichen Anlagen, die den Wasserabfluss behindern 
können sowie das Erhöhen oder Vertiefen der Erdoberfläche untersagt. 
 



46 
 

Im Rahmen der geplanten bauleitplanerischen Festsetzungen sind an baulichen Anlagen die 
Errichtung einer kleinflächigen Abwasserentsorgungsstation sowie die Installation von drei 
Elektrosäulen und einer Frischwasserentnahmestelle zulässig. Innerhalb des 
Genehmigungsverfahrens ist vom Antragsteller zu dokumentieren, dass die genannten 
baulichen Anlagen nicht zu nachteiligen Veränderungen der Hochwassersituation führen. 
Alternativ sind nachteilige Auswirkungen vom Antragsteller auszugleichen. 
 
Es wird festgestellt, dass die Errichtung der vorgesehenen baulichen Anlagen mit dem 
Hochwasserschutz vereinbart und eine wasserrechtliche Genehmigung in Aussicht gestellt 
werden kann. Der endgültige Nachweis ist im Rahmen der Baugenehmigung bzw. 
wasserrechtlichen Genehmigung zu erbringen.  
 
Verkehrliche Erschließung 
Das durch den Wohnmobilstellplatz entstehende geringe zusätzliche Verkehrsaufkommen ist 
nicht geeignet die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf dem Hertaweg zu 
beeinträchtigen. Dieses betrifft sowohl den motorisierten wie auch den Rad- und den 
Fußverkehr. Der Ausbauzustand der Straßen Hörstkamp und Hafenbahn ist geeignet, die 
geringe Mehrbelastung von maximal drei Wohnmobilen pro Stunde ohne Einschränkung 
aufzunehmen. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf dem Hertaweg werden bei 
Umsetzung des Stellplatzes zwei Aufweitungen realisiert. Zudem ist geplant, die Bankette 
der Zufahrtsstraßen im Rahmen der Unterhaltungsmaßnahmen zur besseren Befahrbarkeit 
nachzuschottern.  
 
Die Zuwegung zum geplanten Wohnmobilstellplatz kreuzt lediglich an der Auffahrt zum 
Wohnmobilstellplatz den Emsauenradweg und den Hermanns - Wanderweg. Die Errichtung 
der Ausweichbuchten sowie die vorgesehene Schotterung der Bankette am Hertaweg ist 
weder innerhalb des FFH-Gebietes noch im Bereich geschützter Biotope vorgesehen. 
 
Die genannten Maßnahmen sind durch die Technischen Betriebe AöR der Stadt Rheine mit 
der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen.  
 
Eine Erschließung gilt auch dann als gesichert, wenn mit ihrer Benutzbarkeit im Zeitpunkt der 
Fertigstellung des Stellplatzes gerechnet werden kann, d.h. ein technischer Anschluss 
gegeben ist. 
 
Alternative Standorte 
In der Stadt Rheine besteht aufgrund der Lage an der Ems sowie weiterer touristischer 
Potentiale eine hohe Nachfrage nach Wohnmobilstellplätzen, die bislang jedoch nicht mit 
den vereinzelten vorhandenen Stellplätzen für Wohnmobile befriedigt werden konnte. 
Verschiedene Ansätze zur Herstellung eines Stellplatzes konnten 
aus den unterschiedlichen Gründen nicht realisiert werden. Mit der Fläche am Emsufer wurde 
nun eine Fläche gefunden, die u.a. aufgrund ihrer Lage, Größe und der Infrastruktur eine 
besondere Eignung aufweist.  
 
Den Einwänden des Naturschutzbundes Deutschland Kreisverband Steinfurt e. V.  wird aus 
den geschilderten Gründen in allen vorgebrachten Punkten nicht gefolgt. 
 
 
2.3 Energie- und Wasserversorgung Stadtwerke Rheine. 
 Stellungnahme vom 18.05.2020 
Inhalt: 
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„bitte ändern Sie Punkt 11 (Ver- und Entsorgung) wie folgt:  
Das betreffende Flurstück ist nicht an die öffentliche Trinkwasserversorgung angeschlossen. 
Der Anschluss ist durch den Vorhabenträger herzustellen und im Rahmen des 
bauordnungsrechtlichen  Genehmigungsverfahrens nachzuweisen. 
 
Die Versorgung des Plangebietes mit Strom erfolgt über den bestehenden Anschluss im 
benachbarten Vereinsheim des Kanu Clubs. 
 
Eine Versorgung mit Erdgas ist nicht geplant.“ 
 
Abwägungsvorschlag: 
 
Der Punkt 11 der Begründung wird wie folgt geändert: 
Das betreffende Flurstück ist nicht an die öffentliche Trinkwasserversorgung angeschlossen. 
Der Anschluss ist durch den Vorhabenträger herzustellen und im Rahmen des 
bauordnungsrechtlichen  Genehmigungsverfahrens nachzuweisen. 
 
Die Versorgung des Plangebietes mit Strom erfolgt über den bestehenden Anschluss im 
benachbarten Vereinsheim des Kanu Clubs. 
 
Eine Versorgung mit Erdgas ist nicht geplant. 
 
 
3. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom 19.07.2019 bis 

einschließlich 21.08.2019 
 
 
3.1 Einwender, Rheine; 
 Schreiben vom 17.08.2019 
 
Inhalt: 
 
„Sollte der in Rede stehende Bebauungsplan rechtskräftig werden, wird in diesem Quartier erstmalig und 
dauerhaft Wohnmobilverkehr entstehen. Selbst der Vorhabenträger geht bei einem Stellplatzangebot von 20 
Plätzen von drei Wohnmobilen pro Stunde aus. Im Gegensatz zum Vorhabenträger dürfen Zweifel an der 
Beschaffenheit der Erschließungsstraße artikuliert werden. Ungeprüft scheint das Zusammenspiel mit weiteren 
Verkehrsteilnehmern und die sich hieraus ergebenden Probleme und Gefahren zu sein. Ob die in Rede stehenden 
Ausweichbuchten die Probleme und Gefahren auf Null reduzieren werden, ist den Unterlagen der 
Bürgerbeteiligung nicht zu entnehmen. Möglicherweise ergibt sich ein weiterer neuer Unfall- und 
Gefahrenschwerpunkt in Rheine, der dauerhaft und perspektivisch dem Emsradweg schaden könnte. Reine 
Unterhaltungsmaßnahmen, wie das Nachschottern einer Bankette dürften wiederkehrend erforderlich sein, weil 
die Erfahrungen zeigen, dass ständige Unterhaltungsmaßnahme zwar den Bürgerinnen viel Geld kosten, aber 
keine nachhaltige Wirkung haben. Kosten scheinen im Haushaltsplan hierfür nicht nachvollziehbar oder 
veranschlagt zu sein. Damit liegt keine gesicherte Erschließung vor.  
 
Zudem liegt anscheinend seit längerer Zeit ein kommunalaufsichtliches Verfahren zur Haushaltsplanung 2019 
und Folgejahre beim Landrat des Kreises Steinfurt vor. Demnach gab es anscheinend bei der Aufstellung des 
Haushaltsplanes 2019 und Folgejahre gravierende Form- und Verfahrensfehler, die form- und fristgerecht durch 
die Öffentlichkeit bekundet wurden. Auch deshalb ist anscheinend, solange der Mangel nicht behoben wurde, 
keine gesicherte Erschließung vorhanden. Es wird angeregt zunächst eine Neuaufstellung des Haushaltsplanes 
2019 und Folgejahre vorzunehmen.  
 
Weiterhin wird festgestellt, dass ein Baum entfernt werden wird. In der Begründung wird angeführt, dass "Mit dem 
geplanten Vorhaben werden weder die Folgen des Klimawandels erheblich verstärkt noch sind Belange des 
Klimaschutzes erheblich negativ betroffen. Angesichts des Tatbestandes, dass zusätzlicher Verkehr entsteht, 
dürfte diese Feststellung in der Begründung offensichtlich fehlerhaft sein. Auch steht diese Planung im 
Widerspruch zum Ratsbeschluss vom 09. Juli 2019: " Der Rat der Stadt Rheine erklärt, dass er ab sofort die 
Auswirkungen auf das Klima bei relevanten Entscheidungen noch intensiver berücksichtigen und grundsätzlich 
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solche Lösungen bevorzugen wird, die sich nachhaltig positiv auf den Klimaschutz auswirken." Als Alternative zu 
dieser Planung gibt es z. B. keine Einrichtung eines Wohnmobilstandortes an dieser Stelle. Diese Lösung dürfte im 
Sinne des Ratsbeschlusses vom 09. Juli 2019 zu bevorzugen sein, weil sie sich nachhaltig positiv auf den 
Klimaschutz auswirkt, weil keine neuen Klimabelastungen mangels eines Wohnmobilstandortes entstehen 
können.“ 
 
Abwägungsvorschlag: 
 
Das durch den Wohnmobilstellplatz entstehende geringe zusätzliche Verkehrsaufkommen ist 
nicht geeignet die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf dem Hertaweg zu 
beeinträchtigen. Dieses betrifft sowohl den motorisierten wie auch den Rad- und den 
Fußverkehr. 
 
Eine Erschließung gilt auch dann als gesichert, wenn mit ihrer Benutzbarkeit im Zeitpunkt der 
Fertigstellung des Stellplatzes gerechnet werden kann, d.h. ein technischer Anschluss 
möglich ist. Die planungsrechtliche Sicherheit der Erschließung ist keinesfalls abhängig von 
der Einstellung entsprechender Mittel im Haushalt der Gemeinde. 
 
Richtig ist, dass jede Baumaßnahme, jede Entfernung eines Baumes und jedes zusätzliche 
Verkehrsaufkommen nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt und das Klima haben. 
Entscheidend ist in diesem Zusammenhang das Ausmaß der Negativwirkungen. Die 
Auswirkungen durch das Vorhaben liegen unter Anwendung der in der Begründung 
beschriebenen Ersatzmaßnahmen in einem nicht erheblichen Bereich.  
 
Es wird festgestellt, dass den geschilderten Einwänden nicht gefolgt wird. 
 
 
3.2 Anlieger der Straßen Hörstkamp, Hertaweg und Kokenkamp, Rheine; 
 Schreiben vom 19.08.2019 
 
Inhalt: 
 
„A) Beanstandung des Vorhabens – wie folgt: 

a) Straße Hörstkamp 
- Altenheim Coldine-Stift: Hier erfolgt die Versorgung allgemein sowie die Anlieferung von Wäsche, 

Krankentransporte / Notarztfahrzeuge. 
Verladung der Krankentransporte findet jeweils auf der Straße Hörstkamp statt. 
Reger Fußgängerverkehr der Besucherfamilien sowie Rollatoren- und Rollstuhlverkehr der Bewohner 
Es erfolgen „Schönwetter“ Ausfahrten der Heimbewohner.  
Einschließlich Verladevorgang mit Fahrunterstützung individueller Art, ebenfalls auf der Straße 
Hörstkamp 
 

- Ein neues Baugebiet mit ca. 35 Wohneinheiten soll alsbald südlich neben dem Coldine Stift 
entstehen. Dies bedeutet intensiver Baustellenverkehr mit sich anschließendem Siedlungsverkehr. 
 

- Das jetzige Parkgeschehen beidseitig des Hörstkamps bedeutet kaum Ausweichmöglichkeit. Ein 
vorhandener Radweg ist das Radwegetorso (an der Kreuzung Hafenbahn beginnend) wird 
unmittelbar vor dem Coldine-Stift plötzlich auf die Fahrbahn geführt. 

 
b) Hertaweg 

- Ein schmaler Weg von ca. 3 m Breite ab der vorhandenen Wohnbebauung in mäßig gutem Zustand. 
Ein hier nötiger Grunderwerb wir sich nicht einfach gestalten. Hier findet zahlreicher Rad- und 
Fußgängerverkehr statt, als auch ein Autoverkehr zur alten Flußbadeanstalt.  
 

- Auf der nördlichen Freifläche mit Schlagbaum werden ca. 120 m des Hermannsweges mitbenutzten 
(Sportplatz) ist das ganze Jahr hindurch Sammeln- und Futterplatz für viele verschiedene 
Vogelarten – auch Zugvögel- oft sind mehrere hundert Vögel einer Art zu beobachten. 

 
c)  Kettelerufer 
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- Hier ist ein Teil des Hermanns Wanderweges betroffen. Bei Beibehaltung der jetzigen 
Grundstückszufahrt mit Schlagbaum werden ca. 120 m des Hermannsweges mitbenutzt. 
 

- Eine Zufahrt übers Eck würde zwar den Hermanns-Weg nur kreuzen, wäre aber verkehrstechnisch 
äußerst problematisch. 

 
B) Empfehlung Alternative 

a)  Eine Zufahrt über Hafenbahn bis ca. Eingang Amisia Sportverein ist vorhanden. Anschließend sollte ein 
Fahrradwegausbau Richtung alte Flußbadeanstalt und Schlagbaum (Wohnmobilpark) unproblematisch 
erfolgen können. Zunächst Weiterführung Zufahrt Amisia bis zum Kettelerufer, dann parallel zum 
Strauch- und Baumbewuchs bis zum Einfahrtsbereich des Kanuclubs und Angelsportvereins. 

 
 Der Emsweg – Kettelerufer – bleibt bis auf eine einmalige Kreuzung in Höhe der Vereinszufahrt – 

beschränkte Zufahrt) unberührt. 
 
b)  Eine Ausweitung für sportliche Betätigungsmöglichkeit in dem Gebiet bleibt für die Zukunft bei einer 

unter B) a) genannten Wegeführung erhalten. Das ist auch dann der Fall, sollte der Verein Amisia den 
Wechsel zum Verein Grün-Weiß vornehmen wollen. (Diese Diskussion ist z.Z. ja bekanntlich im Gange). 

 
c) Diese Lösung ließe auch die spätere Möglichkeit offen, einen Fußweg bzw. Radfahrbrücke über die Ems 

im Rahmen einer vor längerer Zeit geplanten, aber nicht zur Ausführung gelangten Strassentrasse zu 
erstellen. Eine ideale stadtteilverbindende Trasse vom Waldhügel bis in den Bereich Stadtpark – und das 
auf dem Fahrrad. 

Eine ebenfalls gute Entlastung für den Radverkehr des Kardinal-Galen-Ringes. Ein verkehrsgerechter 
Wechsel der Radfahrer  von rechts der Ems nach links der Ems über den Kardinal-Galen-Ring und 
Ludgerusbrücke ist eine Tortur in Bezug auf Zeit, Gefahr und Stressbelastung. Vier Ampelphasen müssen 
passiert werden.“ 
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Abwägungsvorschlag: 
 
Das durch den Wohnmobilstellplatz entstehende zusätzliche Verkehrsaufkommen ist nicht 
geeignet die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs sowohl auf dem Hörstkamp als auf 
dem Hertaweg zu beeinträchtigen. Dieses betrifft sowohl den motorisierten wie auch den 
Rad- und den Fußverkehr. Der Ausbauzustand der Straßen Hörstkamp und Hafenbahn ist 
geeignet, die geringe Mehrbelastung von maximal drei Wohnmobilen pro Stunde ohne 
Einschränkung aufzunehmen. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf dem Hertaweg 
werden bei Umsetzung des Stellplatzes zwei Aufweitungen realisiert. Zudem ist geplant, die 
Bankette der Zufahrtsstraßen im Rahmen der Unterhaltungsmaßnahmen zur besseren 
Befahrbarkeit nachzuschottern.  
 
Da der geplante Stellplatz aktuell bereits von Wohnmobilen und Campern genutzt wird, wird 
es faktisch kaum zu einer Verkehrserhöhung kommen, die sich beeinträchtigend auf die Rast 
und den Nahrungserwerb von Wiesenvögeln auswirken könnte. 
 
Eine Verlegung der Zufahrt über die Hafenbahn wird aus verkehrstechnischer Sicht nicht als 
erforderlich angesehen. Der damit verbundene Eingriff in Natur und Landschaft wäre 
ungleich höher als die vorgesehene Erschließung über den Hertaweg und würde zusätzliche 
Ausgleichsmaßnahmen nach sich ziehen. 
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Für die rechtliche Sicherung der Zufahrt zum öffentlichen Wegenetz ist die Bestellung einer 
Grunddienstbarkeit oder einer Baulast ausreichend. Dem Stellplatz zuführende 
Verkehrsflächen sind nicht zwingend von der Stadt Rheine zu erwerben. 
 
Dem Gesuch der Anwohner nach der beschriebenen alternativen Zuwegung wird aus den 
genannten Gründen nicht gefolgt.  
 
Die Schaffung einer emsüberquerenden Fuß- und Radwegebrücke ist nicht Gegenstand der 
bauleitplanerischen Abwägung, da sie nicht der Erschließung des Planungsraumes dient. 
 
 
3.3 Naturschutzbeirat des Kreises Steinfurt über Umwelt- und Planungsamt des Kreises 

Steinfurt; 
 Schreiben vom 11.09.2019 
 
Inhalt: 
 
„Der Beirat lehnt es ab, einen Wohnmobilstellplatz am Emsufer einzurichten, aufgrund der zu erwartenden, 
negativen Auswirkungen auf Natur und Umwelt in einem besonders sensiblen Bereich.“ 
 

Abwägungsvorschlag: 
 
Die Umweltprüfung hat ergeben, dass durch das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen 
Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten sind. Auch kommt die durchgeführte FFH-
Vorprüfung zu dem Ergebnis, dass erhebliche Beeinträchtigungen von Erhaltungszielen und 
des Schutzzweckes für das planangrenzende FFH-Gebiet aufgrund der zu erwartenden 
Wirkungen des geplanten Wohnmobilstellplatzes auch unter Berücksichtigung möglicher 
kumulativer Wirkungen anderer Vorhaben ausgeschlossen werden können. 
 
Der Forderung des Beirates nach einer Nichtdurchführung (Nullvariante) des Vorhabens wird 
nicht entsprochen. 
 
 
4. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
 öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vom 19.07.2019 bis einschließlich 

21.08.2019 
 
 
4.1 Kreis Steinfurt, Umwelt- und Planungsamt, Steinfurt; 
 Stellungnahme vom 05.08.2019 
 
Inhalt: 
 
„zu der o.g. Planung nehme ich aus naturschutzfachlicher Sicht wie folgt Stellung: 
 
Zum Schutz des FFH-Gebietes und seiner Schutzgüter ist im Rahmen der fachgutachterlichen Begleitung von 
baulichen Tätigkeiten im Altlasten-Bereich zu gewährleisten, dass keinerlei belastetes Material in die Ems gelangt. 
 
Ich bitte bei der Planung der Ausweichbuchten für die Zufahrt zum Gebiet (Hertaweg) um Beachtung der Verbote 
des Landschaftsplans IV Emsaue-Nord sowie um Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde. Ich weise 
darauf hin, dass die notwendigen Ausweichbuchten außerhalb des FFH-Gebiets/Naturschutzgebiets vorzusehen 
sind.“ 
 

 
 
 



52 
 

Abwägungsvorschlag: 
 
Dem Anliegen, dass keinerlei belastetes Material in die Ems gelangen kann, wird dadurch 
Rechnung getragen, dass bauliche Tätigkeiten, z.B. Gründungsarbeiten für zu befestigende 
Flächen im Bereich der Hecken von einem Gutachter / Sachverständigen, der die nötige 
Sach- und Fachkenntnis besitzt, zu begleiten und zu dokumentieren sind. Die Wahl des 
Gutachters ist vorher mit dem Kreis Steinfurt (Umwelt- und Planungsamt) abzustimmen. 
 
Die Bitte um Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde wird an die Technischen 
Betriebe AöR weitergeleitet. Die Vorgaben des Landschaftsplanes IV Emsaue-Nord sind 
dabei zu beachten. Die Errichtung der Ausweichbuchten ist außerhalb des FFH-Gebietes 
vorgesehen.  
 
Den naturschutzfachlichen Hinweisen des Kreises Steinfurt wird durch obige Maßnahmen 
umfänglich entsprochen. 
 
 
4.2 Naturschutzbund Deutschland Kreisverband Steinfurt e. V. 
 Stellungnahme vom 27.07.2019 
 
Inhalt: 
 
„der beabsichtigten Änderung des FNP sowie der Aufstellung des o.g. Bebauungsplanes 
kann aus naturschutzfachlichen und formellen Gründen nicht zugestimmt werden. 
Begründung: Das Wohnmobilstellplatz-Projekt steht im eindeutigen Widerspruch zum 
naturschutzfachlich und kulturhistorisch wertvollen Erholungsraum Emsaue. Es konterkariert 
die vom EU-Recht (FFH-Gebiet) und vom Regionalplan (Fläche zum Schutz der Natur, der 
landschaftsorientierten Erholung, Überschwemmungsgebiet) gewollten Weiterentwicklung 
in Richtung Natur-, Hochwasser- und Klimaschutz. Auch wenn es in den Augen der Planer 
und Gutachter kein gravierender Eingriff sein mag, mit erheblichen nachteiligen 
Auswirkungen durch das Vorhaben wird nicht gerechnet, viele kleinere Einzelmaßnahmen 
summieren sich und forcieren die Entwicklung in die falsche Richtung und sind von vorne 
herein zu vermeiden. 
 
Im Einzelnen: 
In der Begründung zum Bauleitverfahren wird der geplante Standort als "attraktiver 
Ausgangspunkt für viele sportliche und touristische Aktivitäten" gepriesen. Welche 
Sportarten sind gemeint? Kein Wort oder Argument zu einer naturverträglichen Erholung. 
Warum dieser Eingriff an so einer verkehrstechnisch ungünstigen Stelle? Die Zufahrt über 
den Hertaweg ist zu schmal (erst recht für Wohnmobile!). Daher sollen im Einflussbereich 
schützenswerter Biotope die Bankette zusätzlich "geschottert" und zwei Ausweichbuchten 
"außerhalb des Bauleitverfahrens" geschaffen werden (wo?). Das steht dem Schutz der neu 
gepflanzten Obstbäume entgegen. Es wird bezweifelt und wäre zu begründen, ob diese 
Maßnahmen, insbesondere die geplanten Aufweitunqen, überhaupt außerhalb des 
Bauleitverfahrens durchgeführt werden können. Auch diese Eingriffe sind zu bilanzieren und 
in die Abwägung Öffentliche Interesse - Privates Interesse" mit einzubeziehen. 
 
Die Projektfläche liegt im gesetzlichen Überschwemmungsgebiet. Das länqerfristiqe 
Aufstellen von massiven Kraftfahrzeugen im Überschwemmungsgebiet der Emsaue stellt 
sehr wohl einen - Eingriff in den Wasserhaushalt der Ems dar und widerspricht somit den 
rechtlichen Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes. Zumal nicht erkennbar ist, wie die 
Stellplatzanlage "hochwasserangepasst" erstellt werden soll. 
 
Die Ausweisung im FNP als "Grünfläche" kaschiert, dass die rund 2.700 qm große 
Stellplatzfläche "geschottert" werden soll. Ebenfalls ein vermeidbarer Eingriff. 
Wie sieht die nunmehr auf 24 qm reduzierte "Entsorgungsanlage mit der Zweckbestimmung 
Abwasser" aus? Offensichtlich dürfte es sich um eine "Vollversieqelunq" handeln. Hier sind 
die entsprechenden Unterlagen beizubringen. 
 
Auch die Entfernung von ca. 800 m zur nächsten Bushaltestelle spricht gegen den Standort. 
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Die im gemeinsamen Umweltbericht angedachte Kompensationsmaßnahme durch Anlage 
eines Teils einer Obstwiese weit außerhalb des Schutzgebietes der Ems wird abgelehnt, 
weil bereits bestehende Obstwiesen, welche als Kompensationsmaßnahmen angelegt Man 
kümmert sich viel zu wenig darum, wegen Personalmangel? 
Auch die Größe der Obstwiesen-Anlage in der "Eschendorfer Aue" mit über 100 Bäumen 
dürfte eher einer Obstplantage als einem Naturschutzprojekt gerecht werden (Karte auf S. 
32) . 
 
Das ganze Wohnmobil-Stellplatz-Projekt erinnert an das mittlerweile gestoppte  
Bauleitverfahren "Hotel Bentlage". Entgegen jeglichem Fachverstand soll ein 
Bauleitverfahren an völlig falscher Stelle durchgezogen werden.  
Der Standort ist in vieler Hinsicht nicht geeignet. Es gäbe bessere Alternativen: Zum 
Beispiel: Bentlage, an der Zufahrt zum wichtigsten städtischen Naherholungsraum. Hier 
dürften die Eingriffe geringer ausfallen. Aber stattdessen soll genau im entgegengesetzten 
Stadtbereich in einer Entfernung von 3,5 - 4 km zum attraktivsten Erholungsraum eine Kfz- 
Stellplatzanlage an die Ems gequetscht werden. 
 
Zusammenfassend ist festzuhalten: 
Eine Wohnmobilstellplatzanlage in unmittelbarer Nachbarschaft zu naturgeschützten  
Gebieten sowie einem denkmalgeschützten historischen Gebäude ist abzulehnen, 
weil vermeidbar. Es besteht kein zwingender Grund für diese Standortwahl. 
Die außerhalb des Bauleitverfahrens geplanten Eingriffe zur Verbreiterung des 
Zufahrtsweges (Hertaweg) sind rechtlich nicht zulässig. 
Auch der Zugriff auf ein Grundstück, das in privater Hand ist und für das die Stadt 
eine Pacht zu entrichten hat, ist nicht nachhaltig. 
Alles das bedarf einer besonders profunden Güterabwägung. Das ist hier nicht der 
Fall.“ 
 

 
Abwägungsvorschlag: 
 
Übergeordnete Planungen 
Das Plangebiet ist im Regionalplan Münsterland festgelegt als  

- Allgemeiner Freiraum und Agrarbereich,  
- Überschwemmungsbereich,  
- Bereich zum Schutz der Natur und als  
- Bereich für den Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung. 

 
Das Plangebiet grenzt an das Naturschutzgebiet und FFH-Gebiet Emsaue. In diesem Gebiet 
befinden sich mehrere geschützte Biotope nach § 30 BNatschG sowie dokumentierte 
planungerelevante Arten. Im Fachbeitrag zum Regionalplan ist die Ems als Fläche für den 
Biotopverbund Stufe 1 – von herausragender Bedeutung für den Biotopverbund 
gekennzeichnet. 
 
Die FFH-Vorprüfung und der Umweltbericht kommen zu folgendem Ergebnis: Erhebliche 
Beeinträchtigungen von Erhaltungszielen und des Schutzzweckes für das FFH-Gebiet 
„Emsaue“ können ausgeschlossen werden und unter Berücksichtigung der zu erbringenden 
externen Kompensation ist nicht mit erheblichen nachteiligen Auswirkungen durch das 
Vorhaben zu rechnen. 
 
Im Rahmen einer landesplanerischen Anfrage zur Anpassung des Bauleitplanes an die Ziele 
der Raumordnung und Landesplanung gem. § 34 (1) LPIG NRW bestehen aus Sicht der 
Regionalplanungsbehörde keine Bedenken, da es sich um eine baulich untergeordnete  
Nutzung im Freiraum handelt, die in der Nähe des Siedlungs- oder Ortsrandes liegt und nicht 
mit erheblichen nachteiligen Auswirkungen durch das Vorhaben zu rechnen ist. Damit ist die 
Planung mit den Zielen des Landesentwicklungsplanes NRW und des Regionalplanes 
Münsterland zu vereinbaren. 
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Kompensation 
Die Eingriffsregelung und zu erbringende Kompensationsmaßnahmen erfolgen nach den 
Vorgaben des BauGB. Danach ist es nicht erforderlich, dass Ausgleichsflächen sich in 
unmittelbarer Nähe des Eingriffs zu befinden haben. Die Eingriffsbilanzierung und die 
geplanten Ausgleichsmaßnahmen sind der Unteren Naturschutzbehörde bekannt. Von hier 
aus sind keine Einwände gegen die Planung vorgebracht worden. 
 
Lage im Überschwemmungsgebiet 
Das Plangebiet gehört zum gesetzlich festgesetzten Überschwemmungsbereich der Ems. In 
festgesetzten Überschwemmungsgebieten ist die Errichtung baulicher Anlagen vom 
Grundsatz her untersagt (vgl. § 78 Abs. 4 Wasserhaushaltsgesetz - WHG). Insbesondere sind 
die Bestimmungen des § 78 Abs. 3 WHG zu berücksichtigen: 
 
 - die Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf Oberlieger und Unterlieger, 
 - die Vermeidung einer Beeinträchtigung des bestehenden Hochwasserschutzes und 
 - die hochwasserangepasste Errichtung von Bauvorhaben.  
 
Abweichend davon kann allerdings die Errichtung einer baulichen Anlage genehmigt werden, 
wenn die Hochwasserrückhaltung, der Wasserstand, der Abfluss bei Hochwasser und ein 
bestehender Hochwasserschutz nicht nachteilig beeinträchtigt und die Anlagen 
hochwasserangepasst ausgeführt werden (vgl. § 78 Abs. 5 WHG).  
 
Für die Errichtung baulicher Anlagen im Überschwemmungsgebiet ist vom Vorhabenträger 
eine wasserrechtliche Genehmigung bei der Oberen Wasserbehörde zu beantragen. 
Alle Anlagen sind entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
hochwassersicher zu errichten und zu betreiben. Grundsätzlich sind gem. § 78a WHG u.a. die 
Errichtung von Mauern, Wällen oder ähnlichen Anlagen, die den Wasserabfluss behindern 
können sowie das Erhöhen oder Vertiefen der Erdoberfläche untersagt. 
 
Im Rahmen der geplanten bauleitplanerischen Festsetzungen sind an baulichen Anlagen die 
Errichtung einer kleinflächigen Abwasserentsorgungsstation sowie die Installation von drei 
Elektrosäulen und einer Frischwasserentnahmestelle zulässig. Innerhalb des 
Genehmigungsverfahrens ist vom Antragsteller zu dokumentieren, dass die genannten 
baulichen Anlagen nicht zu nachteiligen Veränderungen der Hochwassersituation führen. 
Alternativ sind nachteilige Auswirkungen vom Antragsteller auszugleichen. 
 
Es wird festgestellt, dass die Errichtung der vorgesehenen baulichen Anlagen mit dem 
Hochwasserschutz vereinbart und eine wasserrechtliche Genehmigung in Aussicht gestellt 
werden kann. Der endgültige Nachweis ist im Rahmen der Baugenehmigung bzw. 
wasserrechtlichen Genehmigung zu erbringen.  
 
Verkehrliche Erschließung 
Das durch den Wohnmobilstellplatz entstehende geringe zusätzliche Verkehrsaufkommen ist 
nicht geeignet die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf dem Hertaweg zu 
beeinträchtigen. Dieses betrifft sowohl den motorisierten wie auch den Rad- und den 
Fußverkehr. Der Ausbauzustand der Straßen Hörstkamp und Hafenbahn ist geeignet, die 
geringe Mehrbelastung von maximal drei Wohnmobilen pro Stunde ohne Einschränkung 
aufzunehmen. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf dem Hertaweg werden bei 
Umsetzung des Stellplatzes zwei Aufweitungen realisiert. Zudem ist geplant, die Bankette 
der Zufahrtsstraßen im Rahmen der Unterhaltungsmaßnahmen zur besseren Befahrbarkeit 
nachzuschottern.  
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Die Zuwegung zum geplanten Wohnmobilstellplatz kreuzt lediglich an der Auffahrt zum 
Wohnmobilstellplatz den Emsauenradweg und den Hermanns - Wanderweg. Die Errichtung 
der Ausweichbuchten sowie die vorgesehene Schotterung der Bankette am Hertaweg ist 
weder innerhalb des FFH-Gebietes noch im Bereich geschützter Biotope vorgesehen. 
 
Die genannten Maßnahmen sind durch die Technischen Betriebe AöR der Stadt Rheine mit 
der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen.  
 
Eine Erschließung gilt auch dann als gesichert, wenn mit ihrer Benutzbarkeit im Zeitpunkt der 
Fertigstellung des Stellplatzes gerechnet werden kann, d.h. ein technischer Anschluss 
gegeben ist. 
 
„Schotterung“ / Grünfläche 
Die Entwurfsplanung sieht eine 0,27 ha große Fläche als Sondergebiet, das der Erholung 
dient, mit der Zweckbestimmung Wohnmobilstellplatz vor. Abgesehen von der 24 qm großen 
Abwasserentsorgungsfläche ist in diesem Bereich ausschließlich versickerungsfähiges 
Material, z.B. Rasenschotter zu verwenden. Die übrige Fläche wird als Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung Parkanlage festgesetzt. Im Rahmen der getroffenen Festsetzungen ist 
eine „Schotterung“ der Grünfläche nicht zulässig. 
 
Baudenkmäler 
Es wird festgestellt, dass sich in einer Entfernung von 360 m zum geplanten Vorhaben keine 
Baudenkmäler im Sinne des Denkmalschutzgesetzes befinden.  
 
Den Einwänden des Naturschutzbundes Deutschland Kreisverband Steinfurt e. V.  wird aus 
den geschilderten Gründen in allen vorgebrachten Punkten nicht gefolgt. 
 


